
h) Die EntwicklungsJllnder sollten ihre Bemflhungen um 
eine vertikale und horizontale Diversifizierung fortsetzen, um 
ihre Exportbasis zu verhreitem, und in diesem Zusammenhang 
soUte ihnen UnterstlIIzung gewährt werden, damit die Länder, 
die diese Stufe noch nicht emoicht haben, in die Lage versetzt 
werden, geeignete Bedingungen zu schaffen, um Auslands
kapital anzuziehen: 

f) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten enger zusammenarbeiten, um ein interna
tionales Finanzsystem ZU fördern, das bessere Bedingungen für 
ein stabiles und stetiges Wn1schaftswachstum schafft, unter 
anderem durch ein höheres Maß an Stabilitllt der Finanzmärl<;
te, die Verringerung des Risikos finanzieller Krisen, die Ver
besserung der Stabilitllt der Wechselkurse, die Stabilisierung 
und nach Möglichkeit langfristige Absenkung der Realzins.. 
sIltze und die Verringerung der Unsicherheiten der Fmanz
ströme; 

. J) Alle Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein gön
stiges weltwirtschaftliches Umfeld zu schaffen: 

k) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten sich um eine muItilaterale Öberwachung zur 
Behebung bestehender externer und fiskalischer Ungleichge
wichte bemühen, um so den multilateralen Handel und die 
Auslandsinvestitionen, insbesondere in den Entwicklungs
ländern, auszuweiten, und in diesem Zusammenhang soUte 
eine effektivere Mitwirkung der Entwicklungslllnder gefördert 
werden: 

I) Es soUte untersucht werden, auf welche Weise makro
ökonomische Politiken in zust1!ndigen, auf breiter Beteiligung 
beruhenden multilateralen Foren wirksam koordiniert werden 
können; 

m) Die internationale Gemeinschaft soUte prüfen, wie je 
nach Bedarf und in Absprache mit den nationalen Regierungen 
den möglichen negativen Auswirkongen plötzlicher AbfIfIsse 
von Privatkapital aus den Entwicklungsländern auf die Ent
wicklungsprogramme dieser Länder begegnet werden kann; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklungen im 
Bereich der Nettoressourcenströme und -transfers zwischen 
Entwicklungslllndern und entwickelten LlIndern auch weiterhin 
zu i1berwachen und unter Heranzichung aller einschlägigen 
Berichte, wie jener der Weltbank, des Internationalen W!Ib
rungsfonds und der Regionalbnnken, darUber im World Eco
nomic ond Soclal Survey. 1995 (Welt-Wn1scbafts.. und Sozial
Oberblick 1995) zu berichten, und ersucht den Generalsekretär 
außerdem, der Generalversamm1ung auf ihrer einundfilnfzig
sten 'Thgung über die Durchfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstntten. 

92. plenarsltz.ung 
19. Dezember 1994 

. 491!J4. Verstllrkte IntematloD8le Zusammenarbeit Im 
Hfnbllek auf eine dnuerbafte LIlsuDg des Auslands
versclmldUDgsproblems der EntwicldungslHuder 

Die Generalversammltmg, 

rmter Hinweis auf ihre Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986, 42/198 vom 11. Dezember 1987, 43/198 vom 
20. Dezember 1988, 441205 vom 22. Dezember 1989,45/214 
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vom 21. Dezember 1990,46/148 und 461151 vom 18. Dezem
ber 1991 sowie 47/198 vom 22. Dezember 1992 und in Be
kriiftigung ihrer Resolution 48/182 vom 21. Dezember 1993, 

inBekrl/fIIgung ihrer Resolutionen 48/165 vom 21. Dezem
ber 1993 Ober die Wtederaufnalune des DiHIogs zur Ver
stärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft und 48/166 
vom 21. Dezember 1993 über die Agenda für Entwicklung, 

in Anbetracht der Verbesserung der Schuldensimation einer 
Reihe von Entwicklungslllndern seit der zweiten HIIlfte der 
80er Jabre und des Beitrags, den die Anwendung der sieh 
herausbildenden Schuldenstrategie durch die internationale 
Gemeinschaft zu dieser Verbesserung geleistet bat, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Maßnahmen 
zur Schuldenerleiehternng, die G1llubigerlllnder sowohl im 
Rahmen des Pariser Klubs als auch durch Schuldenerlaß oder 
gleichwertige Maßnahmen in bezug auf bi1aters1e öffeD1liche 
Schulden ergriffen haben, 

sowie feststellend, daß aufgrnnd ungleichmäßiger Entwick
lungen im Rahmen der sich hernusbildenden internationalen 
Schuldenstrategie unbedingt weitere Fortschritte erzielt werden 
mflssen, insbesondere auch durch konkrete Maßnahmen und 
innovstive Ansätze, um eine effektive, ausgewogene, entwick
lungsorientierte und dauerhafte Lösung für die AusIandsver
schuldungsprobleme ZIIhlreicher EntwicklungsIlIndern zu 
finden, insbesondere der lInnsten und am stärksten verschulde
ten LlInder, 

mit Genugtuung darüber, daß einige Entwicklungsländer 
bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme erhebliche Fortschritte 
erzielt haben, 

mit Besorgnis Ober die anbaItenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungslllnder, ein 
nachteiliger Faktor für ihre Entwicklungsbemühungen und ihr 
WJt!schaftswachstnm, und ement dsraufhinweisend, daß diese 
Probleme durch wirksame Entscbuldungsmaßnabmen, gege
benenfalls auch eine erhebliche Schuldenverringerung, ange
packt und gelöst werden mflssen, wobei die besondere und 
kritische Situation der am meisten verschuldeten Entwick
lungslllnder in Afrika und der am wenigsten entwickelten 
Länder zu berilcksichtigen ist, 

betonend, wie wichtig es ist, die schwere Schulden- und 
Scbuldendienstlast im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Arten von Schulden vieler EntwickluDgsUlnder auf der Grund
lage eines ausgewogenen und dauerhaften Ansatzes sowic 
gegebenenfalls unter VOIl'lUlgiger Berilcksichtigung des 
GesamtschuIdenbestands der ärmsten und am stllrksten ver
schuldeten Entwicklungslllnder zu erleichtern, 

nachdrfJckllch darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
die verschuldeten Entwicklungslllnder auch klInftig ihre An
strengnngen im Zuge ihrer Wn:tscbaftsrefor-, Stabilisierungs
und Struktoranpassungsptogramme weiterverfolgen und 
verstärken, um Ersparnisse und Investitionen zu erhöben, die 
Inflation zu senken und die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit 
zu verb e em, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, sieh 
mit den sozialen Aspekten der Entwicklung zu befassen, wozu 
auch die Beseitigung der Armut gehört, und der individnellen 
Merkmale dieser Länder sowie der Verwundbarkeit der 
ärmeren Schichten ihrer Bevölkerung, 



mit dem Ausdruck Ihrer Sorge darüber, daß die Schulden
und SchuldendienstIast in einer Reihe von Entwicklungs-
1ändem, die unablässige und mühevolle Anstrengungen zur 
Reform ihrer Wirtschaft unternehmen, auch weiterhin ein 
großes Hindernis fflr die Neubelebung des wlrtschaftIichen 
Wachstums und der Entwicklung dieser Länder und ins
besondere der am wenigsten entwickelten Under darstellt, 

feststel1end, daß diejenigen Entwicklungsllinder, die ihren 
internationalen Schulden- und SchuldendienstveIpflichtungen 
unter großen Opfern weiter rechtzeitig nachgekommen sind, 
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be
schränkungen getan haben, 

unter Hervorlzebung der Notwendigkeit eines andauernden 
weltweiten WIrtschaftswachstums und eines auch weiterhin 
fflrderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was 
die Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, verbesserten 
Marktzugang, Handelspraktiken, Zugang zu Thchnologie, 
Wechselkurse und internationale Zinssätze betrifft, und 
feststellend, daß weiterhin Mittel fflr ein stetiges Wirtschafts.. 
wachstum und eine bestandfähige Entwicklung der Entwick
lungsländer erforderlich sind, 

im Zusammenhang mit den Schuldenproblemen der Ent
wicklungsländer Kenntnis nehmend von der Situntion in eini
gen Gläubigerländem mit im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften, 

Kenntnis nehmend vom Ergebnis der vom 13. bis 
15. August 1994 in Jakarta abgehaltenen Ministertagung der 
nichtgebundenen UInder über Verschuldung und Entwicklung 
sowie von deren Erkenntnissen und Empfehlungen", 

fll4Ierdem Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der 
am 1. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen einundfilnfzigsten 
Ministertagung der Zwischenstaatlichen Gruppe der 24 fflr 
internationale Wäbrungsangelegenheiten und von dem Kom
muniqu6 der am 3. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen 
neunundvierzigsten Thgung des Gemeinsamen Ministernus
schusses der Gouverneursräte der Weltbank und des Internn
tionaien Währungsfonds, 

ferner Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 des vom 
8. bis 10. Juli 1994 in Neapel (Italien) abgehaltenen Gipfel
treffens der Gruppe von sieben großen Industriestaaten", 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Schuldensitoation der Entwicklungsländer 
Mitte 1994"; 

2. Ist sich dessen bewqfJt, daß eine dauerhafte Lösung der 
Schuldenprobleme der ärmsten und schwer verschuldeten 
Entwicklungsländer Entschuldungsmaßnabmen zu noch giin
stigeren Bediugungen, etwa auch eine Verringerung des Schul
denbestands, sinnvoll erscheinen läßt, und legt dem Pariser 
Klub und seinen Mitgliedern nahe, energische Bemühungen zu 
unternehmen, um die auf die ärmsten und schwer verschulde
ten Entwicklungsländer angewandten Konditionen zu ver
bessern, wozu gegebenenfulls auch eine ausreichende Verrin-

• A/491367, Anhang I. 
I. A/49f228..S!19941827. Anhang J, siehe 0jfidaJ Records af Ihe SecuriIy 
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gerung der bilateralen öffentlichen Verschuldung gehört, um 
ihnen dabei hehiIt1ich zu sein, aus dem Umschuldungsprozeß 
auszuscheiden, und so die Aussichten dieser UInder auf die 
Wiederaufnahme von Wachstum und Entwicklung zu ver
bessern; 

3. betont. wie wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen zur Förderung eines gOnstigen Umfelds fflr 
ausländische Investitionen fortsetzen, um so wlrtschaftIiches 
Wachstum und eine bestandfiIhige Entwicklung zu fOrdern, 
und unterstreicht die Notwendigkeit, daß die internationale 
Gemeinschaft ein günstiges externes WJrtschaftsumfeld flll'
der!, unter anderem durch einen verbesserten Marktzugang, 
eine Stabilisierung der Wechselkurse, eine effektive Verwal
tung der internationalen Zingsli1ze und höhere MittelzuflOsse 
sowie durch einen verbesserten Zugang der Entwicklungs
länder zu Thchnologie; 

4. fordert die internationale Gemeinschaft cuif, die Ver
einbarungen der Uruguay-Runde der multilateralen HandeJs.. 
verhandlungenl2 vollinhaltlich umZlJSll!?en und auch weiterhin 
ein offenes, freies, ausgewogenes, nicht diskriminierendes und 
geregeltes internationales Handelssystem zu unterstiltzen, das 
den Zugang zu den Märkten aller Under verbessert, um ein 
sletiges WJrtschaftswachs und eine besiandfllbige Entwick
lung zu gewährleisten. und zwar unter BerUcksichtigung der 
fflr die Entwicklungsländer und insbesondere fflr die am we
nigsten entwickelten Under vereinharten besonderen und dif
ferenzierten Behandlung. sowie technische Hilfe fflr die Ent
wicklungsländer zu gewährleisten und so ihre Möglichkeiten 
zu verbessern. unter anderem ihre Schuldenprobleme zu Iin
dem; 

5. begrijßt die Abschreibung eines betrIlchtlichen ThiIs 
der bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten ent
wiclielten Under durch bestimmte Gläuhigerländer und bittet 
sie, den am wenigsten entwickelten Undern, insbesondere in 
Afrika, wann immer möglich die Schulden aus der öffentlichen 
Entwicklungshilfe zu erlassen oder eine gleichwertige Entla
stung zu gewähren; 

6. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
institutionen cuif, im Rahmen ihrer Vorrechte geeignete neue 
Maßnahmen fiIr eine erhebliche Erleichterung der Schuldenlast 
der Under mit niedrigem Einkommen zu prIIfen. wobei die 
besondere Situation eines jeden Landes zu berOcksichtigen ist; 

7. legt den privaten Gläubigern und insbesondere den 
Geschäftsbanken nahe, ihre Initintiven und Bemöhungen zur 
Bewältigung der Probleme der Schulden der am wenigsten 
entwickelten UInder und der Entwicklungsländer mit niedri
gem und mittlerem Einkommen bei Geschäftsbanken fort
zusetzen; 

8. nimmt mit Sorge Kenntnis von den fortbe$tehenden 
Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen der Under mit 
mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika, und bittet die 
GIäuhiger, einschließlich der multilateralen Flnanzinstilutionen 
und der Geschäftshanken. sich weiterhin wirksam mit dem 
Problem dieser Verpflichtungen auseinanderzusetzen; 

" Legal1nstrument3 EmbodyIns Ihe _ af Ihe Uruguay Roand af 
Multilatsral Trade Negotlallons, dene at Marrakßsh on 15 April 1994 (Ver
tIffentlichung des GATI-8ekretariats, Best.-Nr. GATII1994-7). 
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9. betont, daß zusätzlich zu den Entschuldungsmaß
nahmen, wozu auch der Schulden- und Schuldendienstabbau 
gehört, der Zustrom neuer Fmanzmittel in die vem:huldeten 
EntwicklungsllInder erforderlich ist, und fordert die GIlInbiger
IlInder und die multiIatera1en Fmanzinstitutionen nachdrück
lich auf, auch weiterhin besonders den am wenigsten entwik
kelten Ländern Fmanzhilfe zu Vorzugsbedingungen zu 
gewllbren, um die Entwicklungsländer bei der Durcbfilbrung 
von WJttschaf!srefonn-, Stabilisierungs- und Struktunmpas
sungsprogrammen sowie bei der Beseitigung der Armut zu 
unlelstlllz.m und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien, und i1men bei der Herbeifnh
rung von stetigem WU1schaftswachstom und einer bestand
fiihigen Entwicklung behilflich zu sein; 

10. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, auch 
weiIeIhin das Vorhandensein eines sozialen Netzes fiIr schwa
che Bevfi1kerungsgruppen zu gewährleisten, die von der Durch
flIhrung wirtschaftlicher Refonnprogramme in den vem:hul
deten Ländern am stlIrksten betroffen sind, insbesondere für 
Gruppen mit niedrigem Einkommen; 

11. nimmt KeTl1llnis von dem hohen Anteil multilatera1er 
Schulden einer Reihe von Entwicklungsländern und bittet die 
internationalen Finanzinstitutionen, Vorschläge zur Lösung der 
Probleme dieser Länder im Hinblick auf die multiIatera1e 
Vem:huIdung zu prüfen und dabei die besondere Sitaation 
eines jeden Landes zu berücksicbtigen und den bevorzugten 
GllInbigerstatus der multiIatera1en Fmanzinstitutionen zu 
wahren, damit sichergestellt wird, daß sie diesen Entwick
lungs1ändern auch weiterhin konzessionäre Mittel zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklung zur Verfllgung stellen können; 

12. fonlert die internationale Gemeinschaft nnchdrilcldich 
lJIif, die breitere Anwendung innovativer Maßna1unen, wie die 
Umwandlung von Schulden in Beteiligungen und Schulden
erlaß gegen Natorschutz, zu erwilgeo, unbescbadet dauerhaf
terer Lösungen wie Schuldenabbau und/oder Schuldenerlaß; 

13. bittet die internationale Gemeinschaft, einschließlich 
der internationalen Finanzinstitutionen, auch weiterhin nach 
Wegen zur Durcbfilbrung zusätzlicher und innovativer Maß
nahmen zu einer wesentlichen Erleichterung der Schuldenlast 
der Entwicklungslllnder, insbesondere der hochvem:huldeten 
Länder mit niedrigem Einkommen, zu suchen, um sie dabei zu 
untersti1tzen, ein stetiges WJttschaftswachstom und eine 
bestandfiihige Entwicklung zu erreichen, ohne in eine neue 
Schuldenkrise zu geraten; 

14. ruft die internationale Gemeinschaft, einschließlich der 
in Betracht kommenden internationalen Institutionen,lJIif, die 
in letzter Zeit bei vem:hiedenen Thgungen über Schulden
fragen entstandene Dynamik zu nutzen und die SchuldenprD
bleme der Entwicklungsländer, vor allem der am wenigsten 
entwickelten Länder, im Rahmen der Ausarbeitung einer Agen
da für Entwicklung anzugeben, um effektive, ausgewogene und 
dauerbafle Ulsongeo für diese Probleme weiter zu f!Irdem; 

15. bittet die GllInbigerlllnder, die Privatbanken und die 
multilateralen Finauzinstitutien, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vorrechte, die Gewilhrung einer angemessenen nenen finan
ziellen Unterstiltzung an Länder mit niedrigem Einkommen 
und erheblicher Schuldenlast zu erwilgeo, die unter großen 
Opfern weiter ihre Schulden bedienen und ihren interna
tionalen Verpflichtnngen nachkommen; 

16. ist sich dessen bewt.fl1t, daß die Entwicklungslllnder bei 
der FIlissigmachung der für ihre Entwicldungsbemnhungen 
erforderlichen Mittel Unterstlltzung benHtigeo, und ist sich 
ferner dessen bewußt, daß SchnIdenerleichterungen einen 
Beitrag zur Freisetzung innerstaatlicher Mittel und zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklungsbernfihungen, insbesondere im 
sozialen Bereich, leisten könnten; 

17. emlCht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durcbfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu wslatten. 

92. Pk1UlTS/tvmg 
19. Dezember 1994 

49/95. WlederallßU!June des DIn10gs iIber die VersIiIrkung 
derlnlthWtl .. na)m whlsclwßRrI ..... Z,iSlllllIi .... WrlJe!t 
zngiiIiSleLt der EntwIekIung durdl PartnersclJaft 

Die Generalversammlung, 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 48/165 vom 21. De
zember 1993 über die Wiederaufnahme des Dialogs über die 
Verstlirkung der internationalen wirtschaftlichen ZlIsammen
arbeit zugunsten der Entwicklung durch partnerschaft, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Generalsekretllrs über eine Agenda für Entwicklung, die In 
ihren Resolutionen 47/181 vom 22. Dezember 1992 und 
48/166 vom 21. Dezember 1993 angefordert wnrden13

, 

mit Interesse feststellend, daß es Aufgabe des Genera1-
sekretllrs ist, alle Länder zu ermutigen, sich an einem konstruk
tiven Dialog zur Fnrderung der Entwicklung zu betei1igen, und 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

unter Betonung der Bedeutnng eines fruchtbaren Dialogs 
zur Sicherstellung eines günstigen politischen und wirtschaft
lichen Umfelds für die Förderung der internationalen Entwick
lungszusammenarbeit, 

I. begrl4fJt mit Genugtuung die Mitteilung des General
sekretIIrs über die Wtederaufnalnne des Dialogs über die Ver
stIlrkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft'4; 

2. bekrliftlgt die Notwendigkeit, einen konstroktiven 
Dialog und Partnerschaft ZU verstllrken, mit dem Ziel, die 
internationale wirtschafdiche Zusammenarbeit zugunsten der 
Entwicklung weiter voranzubringen; 

3. erklilrt al4Peniem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen In!ei es 
und Nutzens, echter Interdependenz, geteilter Verantwortnng 
und der Partnerschaft zur Herbeifllhrung eines nachhaltigen 
WlrtsChaftswachstums und einer bestandfiihigen Entwicklung 
sowie zur Verbesaerung des luternationn1en wirtschaftlichen 
Umfelds mit dem Ziel der Begünstigung einer solchen Ent
wicklung ausgehen sollte und daß das System der Vereinten 
Nationen bei der Erleichterung eines solchen Dialogs eine 
zentrale Rolle spielen sollte; 

13 A/481689, A/48/93S mtd AI49/66S. 
14 A/49/S42. 




